
Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht der Stadt Homberg (Ohm) 

gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch  

für das Gebiet „Am Roten Berg“ in der Gemarkung Homberg 

 
Gemäß der §§ 5, 7, 50 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. I S. 291) in Verbindung mit § 25 Abs. 1 Nr. 2 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Homberg (Ohm) in ihrer Sitzung am 
06.11.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

(1)  Für das Gebiet „Am Roten Berg“ werden städtebauliche Entwicklungs-
maßnahmen in Betracht gezogen. 
 

(2)  Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung steht der Stadt 
Homberg (Ohm) das besondere Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
an den Grundstücken Gemarkung Homberg, Flur 9, Nr. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89 und 90, Flur 10, Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 und 
115 sowie Flur 11, Nr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 17 zu. 
 

(3)  Der räumliche Geltungsbereich der Satzung ist in der beigefügten Karte im 
Maßstab 1 : 5.000 dargestellt. Die Karte ist Bestandteil der Satzung. 
 

§ 2 
 

(1) Die Stadt Homberg (Ohm) beabsichtigt im Geltungsbereich ein Industrie- und 
Gewerbegebiet zu entwickeln. Der Geltungsbereich der Vorkaufsrechtssatzung 
deckt sich mit dem Geltungsbereich der 17. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Homberg (Ohm) vom 13.06.2017. Ein Bebauungsplan für das 
Gebiet „Am Roten Berg“ ist derzeit in der Aufstellungsphase. 
 

(2) Im genannten Geltungsbereich ist die Neuordnung der Grundstücke vorgesehen, 
um die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu ermöglichen. 

 
§ 3 

 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.  

  
  

Vorstehende aktuelle Lesefassung der Satzung wird als Service ohne Gewähr 
angeboten. Nachstehend sind die ursprüngliche Satzung und alle 

nachfolgenden Änderungen in Form der amtlichen Bekanntmachungen 
angefügt. 








